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Zu gleich wur de die ver fah rens recht li che Stel lung
der Be trof fe nen bei der An ord nung von Be treu ung
und Un ter brin gung we sent lich ge stärkt.

Aber auch für die Be treu er brach te das Ge setz
be deut sa me Ver bes se run gen ge gen über der bis -
he ri gen Rechts stel lung der Vor mün der und Pfle ger.

Die se In for ma ti ons schrift möch te die wich tigs ten
Neu e run gen des Be treu ungs rechts ver mit teln. 
Sie will zu gleich die Öf fent lich keit auf die gro ße 
so zia le Be deu tung der eh ren amt li chen Tä tig keit
der Be treu e rin nen und Be treu er hin wei sen.

Das The ma geht je den von uns an: Schon mor gen
kann im Ver wand ten- oder Be kann ten kreis ein
Hil fe be dürf nis auf tre ten. Und nie mand ist da vor
si cher, selbst durch Un fall, Krank heit oder Al ters -
be schwer den ein mal auf Be treu ung an ge wie sen
zu sein. Das Be treu ungs recht, an des sen Mit ge -
stal tung Bay ern über den Bun des rat we sent li chen
An teil hat te, muss in der täg li chen Pra xis mit Le ben
er füllt wer den. Dies setzt aber vo raus, dass sich
in Zu kunft noch mehr Bür ge rin nen und Bür ger
da zu be reit fin den, be hin der ten und ge brech li chen
Mit men schen zur Sei te zu ste hen. Die All ge mein -
heit ist drin gend auch auf Ih re Hil fe hier bei 
an ge wie sen. Sie kön nen ei nen un schätz ba ren
Bei trag für das hu ma ne Ge sicht un se rer Ge sell -
schaft leis ten, in der ge ra de Al te und Hilfs be -
dürf ti ge sehr oft ver ges sen wer den.

München, im August 2007

Dr. Beate Merk
Bay e ri sche Staats mi nis terin

der Jus tiz

Zum 1. Ja nu ar 1992 trat ei ne der
be deu tends ten Re for men des seit der Jahr hun-
dert wen de gel ten den Bür ger li chen Ge setz buchs
in Kraft: Das Be treu ungs recht er setz te die bis he ri -
gen Re ge lun gen über die Ent mün di gung und die
Ge brech lich keits pfleg schaft für Er wach se ne. 
Da mit wur de die Rechts stel lung der Be trof fe nen,
zu meist äl te rer und hilfs be dürf ti ger Mit bür ger,
we sent lich ver bes sert. Ent mün di gung und 
Ge brech lich keits pfleg schaft be deu te ten in der 
Re gel ei nen ein schnei den den Rechts ver lust, den
die be trof fe nen Men schen ver ständ li cher wei se
häu fig als über mä ßig und dis kri mi nie rend emp fan -
den. Dem ge gen über ge währt das Rechts in sti tut
der Be treu ung die not wen di ge Hil fe und wahrt
gleich zei tig die Ei gen ver ant wort lich keit der Be treu -
ten in größt mög li chem Um fang. Hier zu ge hört
auch, dass auf ih re Wün sche und Le bens vor stel -
lun gen in weit aus hö he rem Ma ße Rück sicht 
ge nom men wird, als dies bis her oft der Fall war.
Die per sön li che Be treu ung steht im Vor der grund,
ei ne ano ny me „Ver wal tung” von Fäl len, wie sie
frü her lei der ge le gent lich zu be kla gen war, soll
der Ver gan gen heit an ge hö ren.

Dr. Beate Merk
Bay e ri sche Staats mi nis terin

der Jus tiz



Der An teil äl te rer Men schen an un se rer 
Ge sell schaft nimmt ste tig zu. Schon heu te
sind 19,3 % der Ge samt be völ ke rung über 
65 Jah re alt – mit stei gen der Ten denz. Je der
vier te der über 65jäh ri gen lei det an psy chi -
schen Stö run gen. Von den über 85 Jah re 
al ten Mit bür gern ist ein Vier tel so gar vom 
Ri si ko der Al ters de menz be droht. Be trof fen
sind wir al so letzt lich al le. Nie mand kann
sich auf ein sor gen frei es Al ter ein rich ten.
Aber nicht nur äl te re Men schen brau chen
Hil fe stel lung: Auch die Zahl psy chisch Kran -
ker und Sucht kran ker un ter den Jün ge ren
steigt. Un ter uns leben auch vie le, die von
Ge burt an geis tig be hin dert sind und beim
Er rei chen des Voll jäh rig keits al ters ih re An ge -
le gen hei ten nicht selbst wahr neh men kön -
nen. Schließ lich kann bei spiels wei se auch
ein Un fall zu schwe ren kör per li chen oder
geis ti gen Be hin de run gen und da mit zur
Hilfs be dürf tig keit füh ren.

Für Er wach se ne, die auf grund ei ner psy chi -
schen Krank heit oder ei ner kör per li chen, 
geis ti gen oder see li schen Be hin de rung ih re
An ge le gen hei ten ganz oder teil wei se nicht
be sor gen kön nen, gibt es seit 1. Ja nu ar 1992
das Rechts in sti tut der Be treu ung.

Das frü he re Recht kann te die Vor mund schaft
und die Ge brech lich keits pfleg schaft.

Der Vor mund schaft ging ei ne Ent mün di gung
vo raus, die die Be trof fe nen weit ge hend ent -
rech te te. Wer ent mün digt war, konn te we der
wäh len noch ein Tes ta ment er rich ten. Be ruh -
te die Ent mün di gung auf Geis tes krank heit,
konn ten Be trof fe ne auch nicht hei ra ten oder
Rechts ge schäf te ab schlie ßen; nicht ein mal 
ei ne Ki no kar te oder Klei dung konn te der
oder die Ent mün dig te rechts wirk sam kau fen.
Bei ei ner Ent mün di gung aus sons ti gen Grün -
den (Geis tes schwä che, Ver schwen dung,
Trunk sucht oder Rausch gift sucht) durf ten 
Be trof fe ne nur mit Ein wil li gung ih res Vor -
munds hei ra ten oder Ge schäf te ab schlie ßen.

Ge brech lich keits pfleg schaf ten wur den über -
wie gend als Zwangs pfleg schaf ten, al so oh ne
Ein wil li gung der Be trof fe nen, an ge ord net.
Auch die Pfleg schaft führ te zum Ver lust des
Wahl rechts. Zwar wur de ein Ausschluss vom
Rechts ver kehr (Abschluss von Ge schäf ten,
Tes ta ments er rich tung, Hei rat) nicht for mell
aus ge spro chen. Da die An ord nung der
Zwangs pfleg schaft aber vo raus setz te, dass
das Ge richt die Be trof fe nen für „ge schäfts un -
fä hig” hielt, hat te dies in der Pra xis ähn li che
Aus wir kun gen wie die Ent mün di gung.

Be treu ungs ge setz –
Wen geht es an?
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Das frü he re Recht stieß zu neh mend auf 
be rech tig te Kri tik:

☞ Der Wil le Er wach se ner, die un ter 
Vor mund schaft und Pfleg schaft ste hen, 
wur de we nig ge ach tet. Bei der Vor mund -
schaft und Pfleg schaft über Ge schäfts un-
fä hi ge gab zu meist al lein der Wil le der Vor -
mün der oder Pfle ger den Aus schlag, auch
wenn die Be trof fe nen ver nünf ti ge Wün sche
äu ßer ten.

☞ Die Ver wal tung des Ver mö gens der 
Be trof fe nen stand ganz im Vor der grund. 
Die Sor ge für die Per son, vor al lem für die
Ge sund heit, wur de dem ge gen über im 
Ge setz ver nach läs sigt.

☞ Vor mund schaf ten und Pfleg schaf ten 
dau er ten oft le bens lang, weil Vor schrif ten
über ei ne re gel mä ßi ge Überprüfung fehl ten.

☞ Das ge richt li che Ver fah ren der Ent mün-
di gung war au ßer or dent lich kom pli ziert. Bei
der An ord nung der Pfleg schaft ent hielt das
Ge setz kei ne aus drück li chen Re ge lun gen
über die er for der li chen Ver fah rens ga ran ti en,
auch wenn die Rechtsprechung hier be reits
seit lan gem die ge richt li che Kon trol le aus -
ge baut hat te.

Des halb wur de die Ent mün di gung ab ge -
schafft. Kein Er wach se ner kann mehr un ter
Vor mund schaft ste hen (für Min der jäh ri ge gilt
aber nach wie vor das Vor mund schafts recht
des BGB; die Ge rich te, die so wohl für Min -
der jäh ri ge wie für Voll jäh ri ge zu stän dig sind,
hei ßen nach wie vor „Amts ge richt – Vor -
mund schafts ge richt”).

Auch die Ge brech lich keits pfleg schaft gibt 
es seit 1992 nicht mehr. Für Voll jäh ri ge gilt
das neue Rechts in sti tut der Be treu ung, das
auf der frü he ren Ge brech lich keits pfleg schaft
auf baut.

Schwächen
des früheren Rechts
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Für das gesamte Betreuungsrecht gilt: 
Eingriffe in Rechte der Betroffenen sind nur
so weit und so lange zulässig, wie dies 
erforderlich ist. So wird dem Betreuer nur
derjenige Aufgabenkreis zugewiesen, für den
der Betroffene Unterstützung braucht. Nach
längstens sieben Jahren muss die Betreuer-
bestellung überprüft werden. Soll sie ver-
längert werden, so sind ihre Voraussetzungen 
in einem Gerichtsverfahren mit entsprechen-
den Verfahrensgarantien erneut festzustel-
len.

Das Gesetz sagt ausdrücklich: 
Die Betreuung tritt gegenüber anderen 
– privaten oder öffentlichen – Hilfen zurück.
Wo die Unterstützung durch den Ehegatten,
Verwandte, Nachbarn, kirchliche oder 
soziale Einrichtungen ausreicht, ist die Be-
treuung nicht erforderlich. Auf sie kann vor
allem dann verzichtet werden, wenn der
oder die Betroffene in Voraussicht einer spä-
teren altersbedingten Geschäftsunfähigkeit
jemand anderem eine Vollmacht erteilt hat
(„Vorsorgevollmacht”). Selbstverständlich 
gilt dies auch für Vollmachten, die für andere
künftige Situationen – etwa Handlungsun-
fähigkeit wegen eines Unfalls – oder zu einer
Hilfsbedürftigkeit erteilt wurden. Muss der
Bevollmächtigte überwacht werden, so kann
ein „Kontrollbetreuer” bestellt werden.

Betreuung nur, 
soweit erforderlich

9

Das Wesen der Betreuung ist: 
Die Betroffenen bekommen für die Angele-
genheiten, die sie ganz oder teilweise nicht
mehr besorgen können, einen Betreuer oder
eine Betreuerin als gesetzlichen Vertreter.
Dies gilt auch dann, wenn Betreute geschäfts-
fähig sind. Die Betreuung hat keine auto-
matischen Auswirkungen auf die Geschäfts-
fähigkeit. Wer die Bedeutung seiner Erklärun-
gen im Rechtsverkehr einzusehen und nach
dieser Einsicht zu handeln vermag, kann also
auch als Betreuter Kaufverträge, Mietverträge
und andere Rechtsgeschäfte abschließen,
heiraten oder ein Testament errichten. Nur
wenn jemand sich selbst oder sein Vermögen
erheblich gefährdet (zum Beispiel durch 
häufige, für ihn sinnlose Versandhausbestel-
lungen großen Umfangs), wird das Gericht
einen Einwilligungsvorbehalt anordnen.
Dann kann der Betreute nur mit Zustimmung
seines Betreuers rechtswirksame Willenser-
klärungen abgeben. Auf die Eheschließung
und auf Verfügungen von Todes wegen kann
sich ein Einwilligungsvorbehalt aber nie
beziehen; kein Betreuer darf also künftig
durch Einverständnis oder Ablehnung die
Entscheidung eines Volljährigen lenken, wen
er heiraten oder zum Erben einsetzen will.

Die Bestellung eines Betreuers hat auf das
Wahlrecht der Betreuten grundsätzlich keinen
Einfluss. Nur dort, wo sich die Betreuung
ausnahmsweise auf alle Angelegenheiten er-
streckt, können Betreute nicht mehr wählen.

Was heißt Betreuung?
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Lehnt der Betroffene eine bestimmte Person
als Betreuer ab, so soll hierauf ebenfalls
Rücksicht genommen werden. Nur bei Vor-
liegen besonderer Gründe darf diese dann
zum Betreuer bestellt werden.

Schlägt der Betroffene niemanden vor, der
zum Betreuer bestellt werden kann, so hat
das Gericht bei der Auswahl des Betreuers
auf die verwandtschaftlichen und sonstigen
persönlichen Bindungen des Volljährigen,
insbesondere auf die Bindungen zu Eltern,
Kindern und zum Ehegatten, sowie auch auf
die Gefahr von Interessenkonflikten Rück-
sicht zu nehmen.

Das Gesetz sagt ausdrücklich, wer nicht 
zum Betreuer bestellt werden darf: nämlich
wer zu einer Anstalt, einem Heim oder einer 
sonstigen Einrichtung, in welcher der Voll-
jährige untergebracht ist oder wohnt, in 
einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer
anderen engen Beziehung steht. Hierdurch
sollen Interessenkonflikte ausgeschlossen
werden, wenn beispielsweise Betreuer 
Rechte von Betreuten gegenüber der Einrich-
tung geltend machen sollen, bei der sie 
angestellt sind.

11

Zum Betreuer soll das Vormundschaftsgericht
möglichst eine Einzelperson bestellen, nur
ausnahmsweise einen Verein oder eine 
Behörde. Die bestellte Person muss hierfür
geeignet sein, etwa bei der Betreuung in 
Vermögensangelegenheiten möglichst über
die entsprechende Erfahrung verfügen. Das
Gericht kann übrigens für unterschiedliche
Aufgabenkreise verschiedene Betreuer ernen-
nen. Wer sich zur Betreuung zur Verfügung
stellt, aber die Vermögenssorge lieber hierin
Erfahreneren überlassen möchte, kann durch-
aus wertvolle Hilfestellung bei der Personen-
sorge leisten, wenn es etwa um Fragen der
Gesundheitsfürsorge, der Unterbringung 
oder auch der Wohnungsauflösung für die
Betreuten geht. Hier stehen Lebenserfahrung,
praktischer Sinn und Einfühlungsvermögen
im Vordergrund.

Wünsche des Betroffenen für die Betreuer-
bestellung sind verbindlich, wenn die von
ihm vorgeschlagene Person bereit und in 
der Lage ist, die Betreuung zu übernehmen. 
Etwas anderes gilt nur dort, wo die Verwirk-
lichung des Vorschlags des Betroffenen mit
seinem Wohl unvereinbar wäre (etwa wenn
ein geistig Behinderter, der volljährig gewor-
den ist, aus einer Augenblickslaune eine 
dritte Person vorschlägt anstelle seiner zur
Betreuung gut geeigneten Eltern).

Wer kann Betreuer 
werden?
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Wünsche der Betroffenen sollen nicht nur
dann beachtlich sein, wenn sie im Verfahren
auf Betreuerbestellung oder während einer
laufenden Betreuung geäußert werden. Schon
in „guten Tagen” kann jeder durch eine 
Betreuungsverfügung vorsorglich Anordnun-
gen für einen späteren Betreuungsfall treffen.
Man kann etwa festlegen, wer Betreuer wer-
den soll. Zumeist wird hier vorrangig an den
Ehegatten oder Verwandte zu denken sein.
Man sollte freilich nicht vergessen, dass der
Vorgeschlagene möglicherweise aus Alters-
gründen im späteren Ernstfall vielleicht nicht
mehr in der Lage sein kann, diese Aufgabe
zu übernehmen. Vorsorglich sollte dann an
zweiter Stelle eine andere gewünschte Per-
son benannt werden. Selbstverständlich kann
in einer derartigen Verfügung auch ausdrück-
lich festgehalten werden, wer keinesfalls
zum Betreuer bestellt werden sollte.

Aber auch Anordnungen für die Lebensführung
und Vermögensverwaltung können in einer
Betreuungsverfügung niedergelegt werden.
Solche Anordnungen sind grundsätzlich zu be-
achten, soweit sie dem Wohl der Betroffenen
nicht zuwiderlaufen. Diese sind nicht an sie
gebunden; sie können sie später selbst dann
widerrufen, wenn sie geschäftsunfähig werden.

Eine Betreuungsverfügung kann sich etwa 
mit folgenden Fragen befassen: Will der Be-
troffene solange wie möglich in der eigenen
Wohnung bleiben oder im Bedarfsfall lieber

Eine wichtige Vorsorge: 
die Betreuungsverfügung
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Betroffene sollen persönlich betreut werden.
Dies heißt selbstverständlich nicht, dass 
Betreuer selbst für die Pflege der Betreuten
oder etwa ihre Unterstützung bei der Haus-
haltsführung zuständig sind. Vielmehr sollen
die Betreuer den persönlichen Kontakt mit
den Betreuten suchen und das Gespräch mit
ihnen pflegen. Wichtige Entscheidungen sol-
len besprochen werden. Dies bedeutet auch,
dass Betreuer nicht in zu weiter Entfernung
von den Betreuten wohnen sollten. Eine wich-
tige Verbesserung der Rechte der Betreuten:
Ihren Wünschen haben Betreuer zu entspre-
chen, soweit dies dem Wohl der Betreuten
nicht zuwiderläuft und den Betreuern zuzu-
muten ist. So dürfen z. B. Betreuer den Betreu-
ten nicht gegen deren Willen eine knausrige
Lebensführung aufzwingen, wenn entspre-
chendes Vermögen vorhanden ist.

Mehr persönliche 
Betreuung
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in einem bestimmten Altenheim leben? Soll
das Vermögen eher sparsam verwaltet wer-
den (in welchem Umfang sollen z.B. Ge-
burtstagsgeschenke an Kinder oder Enkelkin-
der geleistet werden? Soll der Betreuer für
die laufenden Ausgaben auch auf das ange-
sparte Vermögen zurückgreifen usw.) ? Welche
Vorstellungen hat der Betroffene für seine
Gesundheitsfürsorge? Von großer praktischer
Bedeutung kann hier auch eine Willensbes-
timmung sein, die mit dem Stichwort „Patien-
tenverfügung” gekennzeichnet ist: Für den
Fall dauernder Bewusstlosigkeit oder einer 
unheilbaren, zum Tode führenden Krankheit
kann bestimmt werden, dass eine Verzögerung
des Sterbevorgangs oder Leidens mit Hilfe der
„Apparatemedizin” zu unterbleiben hat, die
Ärzte sich also auf schmerzlindernde Maß-
nahmen und eine Grundpflege beschränken
sollen. Eine frühzeitige Festlegung „in guten
Tagen” kann später Ärzten und Angehörigen
einen schweren Gewissenskonflikt ersparen.

Eine Betreuungsverfügung ist nicht an eine
bestimmte Form gebunden. Sie braucht zum
Beispiel nicht – wie eine letztwillige Ver-
fügung auf den Todesfall – handschriftlich
verfasst zu werden. Es empfiehlt sich aber,
sie grundsätzlich schriftlich niederzulegen
und möglichst zu unterschrei ben, um jeden
Zweifel an dem Beweiswert zu beseitigen.

Wer ein solches Schriftstück besitzt – etwa
weil es der Ehegatte in der Schreibtisch-

schublade vorfindet oder der Vater es den
Kindern rechtzeitig anvertraut hat – hat es
unverzüglich an das Vormundschaftsgericht
abzuliefern, nachdem er von der Einleitung
eines Betreuungsverfahrens Kenntnis erlangt
hat. Für diese Regelung hat sich Bayern im
Gesetzgebungsverfahren besonders einge-
setzt, um die Bedeutung der vorsorgenden
Verfügung zu unterstreichen. 

Wer allerdings bereit ist, einer Vertrauens-
person eine Vollmacht zu erteilen, kann hier-
durch selbstbestimmte Vorsorge ohne staat-
liche Mitwirkung durch ein Betreuungsverfah-
ren treffen. Vorsorgevollmachten können 
gegen Zahlung einer geringen Gebühr im
Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotar-
kammer (Postfach 080151, 10001 Berlin.
www.vorsorgeregister) registriert werden. 
Auf das Register haben sämtliche Gerichte
Deutschlands Zugriff, so dass sichergestellt
ist, dass diese Vorsorge auch tatsächlich vom
Gericht berücksichtigt werden kann. 

Eingehende Erläuterungen und Formulierungs-
muster enthält die Broschüre des Bayerischen
Staatsministeriums der Justiz: „Vorsorge für
Unfall, Krankheit und Alter durch Vollmacht,
Betreuungsverfügung und Patientenverfügung”.
Diese bei C.H.Beck verlegte Broschüre kann
im Buchhandel für 3,90 € erworben oder kos-
tenfrei von der Homepage des Bayerischen
Staatsministeriums der Justiz 
(www.Justiz.bayern.de) kopiert werden.
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konkret und ernstlich sein; allgemeine Risi-
ken, wie sie etwa mit jeder Narkose verbun-
den sind, führen nicht zur Genehmigungs-
bedürftigkeit. Jede Maßnahme darf ohne 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts
durchgeführt werden, wenn mit dem Auf-
schub Gefahr verbunden ist.

Sterilisation

Ein Betreuungsrecht, das die betroffenen Mit-
bürger auch bei der Bewältigung schwieriger
Probleme unterstützen will, kann der Frage
der Empfängnisverhütung bei geistig Behin-
derten und damit auch dem Problem der Ste-
rilisation nicht ausweichen. Das frühere Recht
ließ die Betroffenen und ihre Angehörigen mit
ihren Sorgen weitgehend allein. In einer recht-
lichen Grauzone wurden Sterilisationen (auch
minderjähriger) geistig Behinderter nicht sel-
ten ohne gerichtliche Kontrolle vorgenommen.

Das Betreuungsrecht will die Sterilisation nicht
einsichtsfähiger geistig Behinderter deutlich
einschränken. Es schreibt unter anderem vor:

☞ Die Sterilisation Minderjähriger ist aus-
drücklich verboten. Weder die Eltern noch
das Kind selbst können hierin einwilligen.

☞ Zwangssterilisationen sind ebenfalls ver-
boten. Jede auf Abwehr gerichtete Reaktion
oder Äußerung des geistig Behinderten führt
dazu, dass der Eingriff unterbleibt.
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Zur Personensorge gehört vor allem die Sorge
für die Gesundheit und die Freiheit der Be-
treuten. Innerhalb seines Aufgabenkreises hat
jeder Betreuer dazu beizutragen, dass Mög-
lichkeiten genutzt werden, die Krankheit oder
Behinderung des Betreuten zu beseitigen, zu
bessern, die Verschlimmerung zu verhüten
oder ihre Folgen zu mildern. Für besonders
wichtige Angelegenheiten der Personensorge
enthält das Gesetz Sonderregelungen: für 
die Untersuchung des Gesundheitszustandes, 
die Heilbehandlung, den ärztlichen Eingriff –
auch die Sterilisation –, für die Unterbringung
sowie unterbringungsähnliche Maßnahmen
(wie etwa das Festbinden altersverwirrter Men-
schen am Bett). Eingehend geregelt ist auch
die Wohnungsauflösung, die sich besonders
schwer wiegend auf die persönlichen Lebens-
verhältnisse der Betreuten auswirkt.

Gesundheitsfürsorge

Bevor Betreuer oder Bevollmächtigte in eine
Untersuchung des Gesundheitszustandes,
eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen
Eingriff einwilligen, brauchen sie in bestimm-
ten Fällen die Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts. Dies gilt dann, wenn die 
begründete Gefahr besteht, dass der Betreute
aufgrund der Maßnahme stirbt (zum Beispiel:
Risiko-Operation bei herzkranken Patienten)
oder einen schweren und länger andauern-
den gesundheitlichen Schaden erleidet (etwa
durch eine Amputation). Die Gefahr muss

Stärkung 
der Personensorge
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☞ Eine Sterilisation geistig Behinderter darf
nur mit Einwilligung eines besonderen Be-
treuers (also nicht desjenigen, der die allge-
meine Betreuung führt) vorgenommen wer-
den. Die Einwilligung dieses Betreuers bedarf
der gerichtlichen Genehmigung.

☞ In diesem Gerichtsverfahren sind alle
rechtsstaatlichen Garantien zugunsten der be-
troffenen Person gewährleistet. Vor allem sind
mindestens zwei Sachverständigengutachten
einzuholen. Außerdem wird der betroffenen
Person ein Verfahrenspfleger, zum Beispiel
ein Rechtsanwalt, beigeordnet.

Unterbringung

Betreuer oder Bevollmächtigte können unter
bestimmten Voraussetzungen den Betroffenen
mit gerichtlicher Genehmigung in einer 
geschlossenen Einrichtung (zum Beispiel 
einem psychiatrischen Krankenhaus) oder in
der geschlossenen Abteilung einer Einrich-
tung unterbringen. Die Unterbringung ist aller-
dings nur zulässig, solange sie zum Wohl des
Betreuten erforderlich ist, weil er sich selbst
gefährdet oder untersuchungs- bzw. behand-
lungsbedürftig ist. Selbstgefährdung heißt,
dass aufgrund einer psychischen Krankheit
oder geistigen oder seelischen Behinderung
des Betreuten die Gefahr besteht, dass er
sich selbst tötet oder erheblichen gesundheit-
lichen Schaden zufügt. Der zweite Unterbrin-
gungsgrund liegt dann vor, wenn eine Unter-

suchung des Gesundheitszustandes, eine
Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff
notwendig ist und ohne die Unterbringung
des Betreuten nicht durchgeführt werden
kann und wenn der Betreute aufgrund einer
psychischen Krankheit oder geistigen oder
seelischen Behinderung die Notwendigkeit
der Unterbringung nicht erkennen oder nicht
nach dieser Einsicht handeln kann.

Liegt keiner dieser beiden Gründe (Selbst-
gefährdung oder Untersuchungs- bzw. 
Behandlungsbedürftigkeit) vor, so können 
Betreuer oder Bevollmächtigte die Betroffe-
nen nicht unterbringen. Das Betreuungsge-
setz lässt es auch nicht zu, dass Betreuer 
gemeingefährliche Betreute zum Schutz 
Dritter unterbringen. Solche „polizeilichen”
Unterbringungen richten sich vielmehr nach
den Unterbringungsgesetzen der einzelnen
Länder der Bundesrepublik. Sie sind nicht
Aufgabe der Betreuer, sondern nach bayeri-
schem Landesrecht der zuständigen Kreisver-
waltungsbehörden und der Vormundschafts-
gerichte.

Unterbringungen durch Betreuer oder 
Bevollmächtigte wegen Selbstgefährdung
oder Untersuchungs- bzw. Behandlungs-
bedürftigkeit des oder der Betreuten sind nur
mit Genehmigung des Vormundschaftsge-
richts zulässig. Ohne Genehmigung sind 
sie ausnahmsweise zulässig, wenn mit dem
Aufschub Gefahr verbunden ist. Die Geneh-
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migung muss dann aber unverzüglich nach-
geholt werden.

Der Betreuer oder Bevollmächtigte hat die
Unterbringung zu beenden, wenn ihre Vor-
aussetzungen entfallen, zum Beispiel die 
früher vorhandene Selbsttötungsgefahr nicht
mehr besteht. Er braucht zur Beendigung 
der Unterbringung nicht die Genehmigung
des Vormundschaftsgerichts. Bei Zweifeln
kann er sich allerdings von diesem beraten
lassen. Beendet der Betreuer die Unter-
bringung, so hat er dies dem Vormund-
schaftsgericht anzuzeigen.

Unterbringungsähnliche Maßnahmen

Die Regelungen über die Unterbringung 
gelten auch für unterbringungsähnliche Maß-
nahmen. Befinden sich Betroffene in Alters-
oder Pflegeheimen oder in Krankenhäusern,
werden häufig Maßnahmen ergriffen, um sie
wenigstens zeitweise am Verlassen der Anstalt
zu hindern, etwa durch dauerndes Verschlie-
ßen der Haustür zur Nachtzeit. Aber auch
das ständige oder wiederholte Festbinden 
unruhiger Kranker am Bett, das dauernde
oder regelmäßige Anbringen eines unüber-
windlich hohen Bettgitters können ebenso
freiheitsbeschränkende Maßnahmen sein wie
die gezielte Verabreichung von Medikamen-
ten zur Ausschaltung des Bewegungstriebs.
Auch diese Freiheitsbeschränkungen müssen
der Verhinderung der Selbstschädigung oder

der Behandlung dienen. Betreuer oder 
Bevollmächtigte können sie anordnen bzw.
ihre Einwilligung dazu geben, müssen sie
aber vom Gericht genehmigen lassen.

Wohnungsauflösung

Mit der Auflösung der Wohnung verlieren
Betreute ihren Lebensmittelpunkt, die ver-
traute Umgebung und vielfach auch den 
Bekanntenkreis.

Zur Kündigung oder Aufhebung eines Miet-
verhältnisses über Wohnraum, den der 
Betreute (oder für ihn sein Betreuer) gemietet
hat, braucht der Betreuer die Genehmigung
des Vormundschaftsgerichts. Kündigt umge-
kehrt der Vermieter, so haben Betreuer dies
dem Vormundschaftsgericht unverzüglich
mitzuteilen, wenn ihr Aufgabenkreis das
Mietverhältnis oder die Aufenthaltsbestim-
mung umfasst. Will der Betreuer Wohnraum
des Betreuten vermieten, so bedarf er hierfür
ebenfalls der Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts. Dies gilt etwa, wenn der 
Betreuer während eines Krankenhausaufent-
haltes des Betreuten dessen Eigenheim wei-
tervermieten will.
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Eine wichtige Rolle weist das neue Recht
den Betreuungsvereinen zu. Das sind schon
bestehende oder neu gegründete Vereine, die
staatlich anerkannt sind und hauptamtliche
Mitarbeiter, z.B. Sozialarbeiter, beschäftigen.
Diese führen in eigenem Namen Betreuungen
als „Vereinsbetreuer”. Hierfür erhält der 
Verein Aufwendungsersatz bzw. Vergütung,
soweit erforderlich aus der Staatskasse. In
Ausnahmefällen kann auch ein anerkannter
Betreuungsverein selbst zum Betreuer bestellt
werden.

Betreuungsvereine sollen aber auch ehren-
amtliche Betreuer gewinnen und in ihre Auf-
gaben einführen. Wer sich zur Übernahme
einer Betreuung bereit erklärt, steht also
nicht allein. Er kann Anleitung und Förde-
rung durch die Betreuungsvereine erhalten,
ebenso wie er sich mit seinen Fragen jeder-
zeit an das Vormundschaftsgericht oder die
Betreuungsbehörde wenden darf.

In Bayern gibt es mehr als 100 Betreuungs-
vereine. Ihre Anschriften können Sie auf der
Hompage des Bayerischen Staatsministeriums
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Frauen (www.stmas.bayern.de/behinderte/be-
treuung) abrufen. 

Betreuungsvereine
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Das Betreuungsgesetz stärkt auch die 
Rechtsstellung der Betreuer. Es will neue 
Anreize zur Übernahme dieses wichtigen 
Ehrenamtes schaffen.

Betreuer erhalten die Kosten einer Haft-
pflichtversicherung ersetzt, können sich also
ohne eigene Kosten vor dem Haftungsrisiko
absichern. In Bayern sind ehrenamtliche 
Betreuer in den Schutz einer vom Justiz-
ministerium für sie abgeschlossenen Sammel-
versicherung einbezogen, die bei Haftpflicht
für Vermögens-, Sach- sowie Personenschä-
den bis zu einer bestimmten Höhe eintritt.
Ehegatten und Kinder von Betreuten werden
– ebenso wie die Eltern – von der Rechnungs-
legung befreit. Geringfügige Aufwendungen
(zum Beispiel Kosten für den Busfahrschein,
für ein Ortsgespräch, für Briefporto) brau-
chen Betreuer nicht einzeln abzurechnen, 
sie können hierfür eine pauschale Aufwands-
entschädigung in Höhe von 323 Euro pro
Jahr verlangen. Eine Betreuungsbehörde, das
ist in Bayern eine Dienststelle des Landkreises
oder der kreisfreien Stadt, hat die Betreuer
auf ihren Wunsch hin zu beraten und zu
unterstützen. Sie hat auch für ein ausreichen-
des Angebot zur Aus- und Fortbildung der
Betreuer zu sorgen.

Rechtsstellung 
der Betreuer

22



Verfahrenspfleger

So weit dies zur Wahrnehmung der Interes-
sen der Betroffenen erforderlich ist, bestellt
das Gericht ihnen einen Pfleger für das Ver-
fahren, zum Beispiel einen geeigneten Ver-
wandten oder einen Rechtsanwalt.

Unterrichtung

Das Gericht hat die Betroffenen zu Beginn
des Verfahrens über dessen möglichen Ver-
lauf zu unterrichten, damit sie nicht von ein-
zelnen Verfahrenshandlungen überrascht
werden.

Persönliche Anhörung

Vor der Bestellung eines Betreuers oder der
Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts 
hat das Gericht die Betroffenen persönlich
anzuhören und sich einen unmittelbaren Ein-
druck von ihnen zu verschaffen. Ausnahmen
sind nur unter ganz engen Voraussetzungen
möglich.

Beteiligung von Angehörigen und anderen
Personen

Das Gericht soll in der Regel dem Ehegatten
des Betroffenen, seinen Eltern, Pflegeeltern
und Kindern Gelegenheit zur Äußerung ge-
ben. Auf Verlangen des Betroffenen müssen
diese Personen oder eine sonstige Vertrau-
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Im gerichtlichen Verfahren wurde der Schutz
der Betroffenen erheblich verbessert. Die von
der Rechtsprechung entwickelten Verfahrens-
garantien sind in das Gesetz aufgenommen
und noch verstärkt worden. So weit es Be-
troffenen möglich ist, können sie sich selbst
am Verfahren aktiv beteiligen. Das wichtigste
zum neuen Verfahrensrecht:

Vereinheitlichung

Bisher gab es eine „gespaltene” Zuständig-
keit: Für die Entmündigung war das Prozess-
gericht zuständig. Es verfuhr nach den Vor-
schriften der Zivilprozessordnung (ZPO).
Über Fragen der Vormundschaft und der 
Gebrechlichkeitspflegschaft hatte das Vor-
mundschaftsgericht zu entscheiden. Das Ver-
fahren richtete sich nach dem Gesetz über
die Angelegenheit der freiwilligen Gerichts-
barkeit (FGG). Nunmehr werden alle Betreu-
ungs- und Unterbringungssachen beim Vor-
mundschaftsgericht in einem einheitlichen
FGG-Verfahren geführt.

Verfahrensfähigkeit

Betroffene sind in allen Verfahren, die sich
auf die Betreuung beziehen, auch dann ver-
fahrensfähig, wenn sie geschäftsunfähig sind.
Ihre Anträge und Rechtsmittel können also
nicht mehr mit der Begründung abgewiesen
werden, Geschäftsunfähige hätten keinen 
Anspruch auf eine Sachentscheidung.

Das gerichtliche Verfahren
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ensperson angehört werden, wenn dies ohne
erhebliche Verzögerung möglich ist.

Gutachten

Betreuer dürfen erst bestellt werden, nach-
dem das Gutachten eines Sachverständigen
über die Notwendigkeit der Betreuung ein-
geholt worden ist. Nur in folgenden Aus-
nahmefällen reicht ein ärztliches Zeugnis aus:
Für die Bestellung eines Betreuers auf Antrag
des Betroffenen kann das Gericht ein ärzt-
liches Zeugnis genügen lassen, wenn der 
Betroffene auf die Begutachtung verzichtet
hat und die Einholung des Gutachtens vor 
allem im Hinblick auf den Umfang des Auf-
gabenkreises des Betreuers unverhältnismä-
ßig wäre. Ein ärztliches Zeugnis kann auch
genügen, wenn der Betreuer nur die Aufgabe
hat, einen Bevollmächtigten des Betreuten 
zu kontrollieren.

Ferner kann das Gericht bei Einwilligung des
Betroffenen oder des Verfahrenspflegers von
der Einholung eines Gutachtens absehen, so-
weit durch die Verwendung eines bestehen-
den ärztlichen Gutachtens des Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung zur
Feststellung der Pflegebedürftigkeit festge-
stellt werden kann, inwieweit bei dem Be-
troffenen infolge einer psychischen Krankheit
oder einer geistigen oder seelischen Behin-
derung die Voraussetzungen für die Bestel-
lung eines Betreuers vorliegen.

Schlussgespräch

Das Ergebnis der Anhörung, das Gutachten
des Sachverständigen oder das ärztliche
Zeugnis, der etwaige Umfang des Aufgaben-
kreises und die Frage, welche Person oder
Stelle als Betreuer in Betracht kommt, sind
mit den Betroffenen mündlich zu erörtern, so
weit dies zur Gewährung des rechtlichen
Gehörs oder zur Sachaufklärung erforderlich
ist (Schlussgespräch).

Unterbringungsverfahren

Für die Unterbringung des Betreuten durch
den Betreuer, für die Unterbringung eines
Kindes durch Eltern, Vormund oder Pfleger,
für unterbringungsähnliche Maßnahmen und
für „polizeirechtliche” Unterbringungen nach
Landesrecht gilt ein einheitliches Gerichts-
verfahren. Es ist durch starke rechtsstaatliche
Garantien geprägt (Verfahrensfähigkeit ab
dem 14. Lebensjahr, erforderlichenfalls Ver-
fahrenspfleger, persönliche Anhörung, Begut-
achtung).

Regelmäßige Überprüfung

Betreuungen und Einwilligungsvorbehalte
werden spätestens alle sieben Jahre gericht-
lich überprüft. Unterbringungen werden je-
des Jahr, bei offensichtlich langer Unterbrin-
gungsbedürftigkeit alle zwei Jahre gerichtlich
überprüft.
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Prozesskosten

Wie bisher hat der Betroffene Gebühren und
Auslagen zu tragen, wenn ein Betreuer be-
stellt wird. Allerdings werden Kosten nur ab
einem bestimmten Mindestvermögen erhoben.
Wenn es um die Unterbringung der Betroffe-
nen geht, werden keine Kosten erhoben.

Wer nach seinen persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnissen die Kosten des Verfah-
rens nicht, nur zum Teil oder nur in Raten
aufbringen kann, erhält auf Antrag durch das
Vormundschaftsgericht Prozesskostenhilfe 
bewilligt. Den Antrag kann auch der Betreuer
stellen. Außerdem können Betroffene mit 
geringem Einkommen und Vermögen eine 
für sie kostenfreie oder wesentlich verbilligte
Rechtsberatung in Anspruch nehmen. Nähere
Auskünfte erteilen das Vormundschaftsgericht
oder von den Betroffenen ausgewählte
Rechtsanwälte.
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Das Betreuungsrecht setzt ein lohnendes Ziel:
Persönliche Betreuung statt Entrechtung 
älterer und anderer hilfsbedürftiger Mitmen-
schen. Es stellt damit aber zugleich Ansprü-
che: an Staat und Gesellschaft, Gerichte und
Behörden, Rechtsanwälte und Sachverständige,
aber auch an jeden einzelnen – und damit
auch an Sie. Denn Betreuung kann nur gelin-
gen, wenn auch genügend Bürger und Bürge-
rinnen bereit sind, sich um andere zu küm-
mern, ein Stück Verantwortung für sie mitzu-
tragen – wohl wissend, dass jeder einmal
selbst hierauf angewiesen sein könnte.

Sicher ist es für manchen nicht einfach, 
neben beruflichen und privaten Verpflichtun-
gen weitere Aufgaben zu übernehmen. Aber
vielleicht haben Sie sich schon einmal ge-
fragt, ob Sie nicht etwas mehr für die Gemein-
schaft tun könnten. Könnte nicht das Ehren-
amt eines Betreuers oder einer Betreuerin 
gerade für Sie in Betracht kommen?

Keine Angst: Sie brauchen hierfür keine be-
sonderen Fachkenntnisse in Recht, Wirtschaft
oder gar Medizin. Sicher: Wer sich in Ren-
tenfragen etwas auskennt oder mit Bankkon-
ten umzugehen versteht, vermag wichtige
Hilfestellung bei der Vermögenssorge zu 
geben. Aber auch die Personensorge kann 
alleinige Aufgabe des Betreuers sein, und
hierbei ist vor allem Lebenserfahrung und
Einfühlungsvermögen gefragt. Und vor allem:
Sie werden nicht alleingelassen. Betreuungs-

Ein Wort zum Schluss:



vereine, Vormundschaftsgericht und Betreu-
ungsbehörde helfen und beraten bei auftre-
tenden Fragen und Problemen.

Sie können sich dort auch gern unverbind-
lich erkundigen, wie eine auf Ihre Fähigkei-
ten und zeitliche Möglichkeiten zugeschnit-
tene Mitwirkung aussehen könnte.
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Hin weis

Die se Druck schrift wird im Rah men der Öf fent lich keits ar beit der Bay e ri schen
Staats re gie rung he raus ge ge ben. Sie darf we der von Par tei en noch von Wahl-
wer bern oder Wahlhelfern im Zeit raum von 5 Mo na ten vor ei ner Wahl zum
Zwe cke der Wahl wer bung ver wen det wer den. Dies gilt für Land tags-, Bun des -
tags-, Kom mu nal - und Eu ro pa wah len. Missbräuchlich ist wäh rend die ser Zeit
ins be son de re die Ver tei lung auf Wahl ver an stal tun gen, an In for ma ti ons stän -
den der Par tei en so wie das Ein le gen, Auf dru cken und Auf kle ben par tei po li -
tischer In for ma tio nen oder Wer be mit tel. Un ter sagt ist gleich falls die Wei ter -
ga be an Drit te zum Zwe cke der Wahl wer bung.

Auch oh ne zeit li chen Be zug zu ei ner be vor ste hen den Wahl darf die Druck -
schrift nicht in ei ner Wei se ver wen det wer den, die als Par tei nah me der Staats -
re gie rung zu guns ten ein zel ner po li ti schen Grup pen ver stan den wer den könn te.

Den Par tei en ist es ge stat tet, die Druck schrift zu Un ter rich tung ih rer ei ge nen
Mit glie der zur ver wen den.
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Wollen Sie mehr über die Arbeit der
Bayerischen Staatsregierung wissen?

BAYERN  DIREKT ist Ihr direkter Draht
zur Bayerischen Staatsregierung. 
Unter Telefon 01801-201010

(3,9 Cent pro Minute 
aus dem dt. Festnetz; abweichende Preise 

aus Mobilfunknetzen) 

oder per E-Mail unter 
direkt@bayern.de 

erhalten Sie Informationsmaterial 
und Broschüren, 

Auskunft zu aktuellen Themen 
und Internetquellen 

sowie Hinweise zu Behörden, 
zuständigen Stellen 

und Ansprechpartnern bei der 
Bayerischen Staatsregierung.

Die Servicestelle 
kann keine Rechtsberatung 

in Einzelfällen geben.


